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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXIX. Jahrgang.

*r. 15. Basei, 11. April. 1903.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko dnrch die Schweiz Fr. 4. .Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Waffenchef und Oberinstruktor. — Einzelfeuer und GruppenfUhrung. — Eidgenossenschaft:
Ernennungen. Wahl. Entlassung. Schweizerische Pferderennen. — Ausland: Deutschland: Formationsänderungen.
Frankreich : Ein Gesetzentwurf. Russland: Schiessausbildung. Meldereiter. Etappenwesen. Vereinigte Staaten
von Amerika: Grundsteinlegung für die Kriegshochschule. Kongress beendigt.— Verschiedenes: Uniformierungs-
vorschläge in Frankreich.

Waffenchef und Oberinstrnktor.

Der Chroniqueur der „Revue militaire suisse*

erklärt in Nr. 3 dieser Zeitschrift (Seite 244),
man könne sich nicht energisch genug aussprechen

gegen die in neuester Zeit aufgestellte These :

Die Funktionen des Waffenchefs und Oberin-

struktors seien zu vereinen. Diese Erklärung
bildet den Schluss von Darlegungen, in welchen

dieser militärische Berichterstatter einer

militärischen Zeitschrift Vorkommnisse

als ganz in der Ordnung erklärt, deren Unmöglichkeit

in militärischen Verhältnissen und deren

allgemein moralische Verderblichkeit von Jedermann

empfunden wurde und über welche das

Urteil der ganzen Schweiz übereinstimmt.*)

*) Dagegen soll nichts gesagt werden, dass man solche

Vorkommnisse durch alle möglichen Hinweise zu ent^
schuldigen versucht ; man darf im Hinblick anf
seine eigene Stellung ,oder Abhängigkeit und aus allen

möglichen anderen Rücksichten über solche Vorkommnisse

ganz schweigen und sie als gar nicht
geschehen behandeln, wenn schon die ganze Welt sich

damit beschäftigt — aber niemals darf man die im Sub-

ordinatioosverhältnis liegenden Rücksichten als

Verpflichtung auffassen, Handlungen seiner Vorgesetzten als

richtig zu erklären, die das nicht sind und die man
selbst nicht für richtige erachten kann, wenn man

eigenes Denken nnd Urteilen nicht als respektwidrig
erachtet.

Je weniger solcher Disziplinauffassung ein
Hintergedanken zugrunde liegt, sondern nur die Ueberzeugung,
dass das dienstliche Pflicht, ein desto böseres Symptom
ist es für die Grösse des Uebels, gegen dessen

Vorhandensein sich der Chroniqueur in aller Unschuld
verwahrt, währenddem er durch sein eigenes Handeln den

Beweis des Vorhandenseins erbringt. Wir waren schon

einmal gezwungen, nns mit den unrichtigen Anschauungen

dieses Berichterstatters über die Bedingungen

Diese Meinungsäusserung in der »Revue
militaire* ist uns Veranlassung, mit aller Entschiedenheit

unsere auf Erfahrung und genauer
Sachkunde fussende Ansicht auszusprechen, dass der
Dualismus in der Leitung der Waffen eine

Widersinnigkeit von schweren, moralischen Folgen ist,
die nur in unsere Zeit mit hinübergekommen ist,
weil sie da war als die Militär-Organisation von
1874 geschaffen wurde; es ist in der Republik
— übrigens auch in andern Staatsformen —
seitens der Regierenden nicht klug, die Zahl der
hohen Staatsämter zu verringern, auf. welche
viele sich Hoffnung machen. — Es ist ein durch

gar nichts zu entschuldigender Irrtum, wenn

gesagt wird, der Gesetzgeber habe, als er im
Jahre 1874 die beiden Posten ins neue Gesetz

mit hinübernahm, wohlüberlegt gehandelt; man
hat gar nicht weiter darüber nachgedacht,
sondern die Sache so sein lassen wie sie war,
indem man dem bisherigen „Inspektor* den Titel
.Waffenchef" und damit eine gleich hohe fixe

Besoldung gab wie dem Oberinstruktor. — In
der alten Teilung der Leitung der Waffe
zwischen Oberinstruktor (dem Fachmann, dem

festbesoldeten Militär von Beruf) und Inspektor
(dem hochgestellten Milizoffizier, der einen andern

Beruf als Lebensberuf treibt) trat das ganze
Wesen des Betriebs unseres Wehrwesens in

früheren Zeiten zutage : man bezahlte sich
eine Anzahl Fachmänner, die einem die Sache

der Offizierstüchtigkeit zu beschäftigen; das war vor
Jahresfrist, als er unter den Vorzügen der bevorstehenden

Nenher'ausgabe der Felddienst-Anleitung pries, dass

die Fälle, in denen der Truppen führer vor dem Feinde
nach den Umständen handeln dürfe, eingeschränkt
Würden durch Aufstellung von festen und unabänderlichen

Regeln!
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